
Teilnahmebedingungen – WM 2026 Shooting-Verlosung 

1. Veranstalter 

Veranstalter der Verlosung ist: 

FOTOADRIANBRAEM 
in Kooperation mit  ABRAMAGAZINE 

(nachfolgend «Veranstalter» genannt) 

2. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz, Deutschland, Österreich oder 
Liechtenstein. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters sowie Personen, die an der Durchführung der 
Verlosung beteiligt sind. 

3. Teilnahme 

Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt gemäss den auf der jeweiligen Ausschreibungsseite oder dem entsprechenden 
Social-Media-Beitrag beschriebenen Vorgaben. 

Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen gebunden. 

Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig, sofern nicht ausdrücklich anders kommuniziert wird. 

4. Aktionszeitraum 

Die Verlosung beginnt mit dem ersten Tor der Schweizer Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 
2026 und endet mit dem letzten Spiel der Schweizer Nationalmannschaft an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. 

Teilnahmen ausserhalb dieses Zeitraums werden nicht berücksichtigt. 

5. Gewinnmechanik 

Für jedes während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 offiziell gewertete Tor der Schweizer Nationalmannschaft 
wird ein professionelles Shooting verlost. 

Da die Verlosung an die Anzahl der erzielten WM-Tore gekoppelt ist, gilt folgender Transparenzsatz: 

"Die Anzahl der zu verlosenden Shootings entspricht der offiziellen Gesamtzahl aller von der Schweizer 
Nationalmannschaft während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 erzielten und anerkannten Tore." 

Der Veranstalter behält sich vor, die Anzahl der Gewinne aus organisatorischen Gründen angemessen anzupassen, 
sofern dies erforderlich wird. 

6. Gewinne 

Verlost werden professionelle Charakterportrait- oder Portfolio-Shootings durch FOTOADRIANBRAEM. 

Der konkrete Leistungsumfang wird vom Veranstalter festgelegt und den Gewinnerinnen und Gewinnern mitgeteilt. 

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann weder in bar ausbezahlt noch umgetauscht werden. 

Allfällige Reise-, Verpflegungs-, Übernachtungs- oder Nebenkosten sind nicht Bestandteil des Gewinns und gehen zu 
Lasten der Gewinnerin bzw. des Gewinners. 

7. Gewinnerermittlung 

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Abschluss der Verlosung per Zufallsprinzip ermittelt. 

Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail, Telefon oder über den jeweiligen Kommunikationskanal der Teilnahme. 

Meldet sich eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung, verfällt der 
Gewinnanspruch. Der Veranstalter ist berechtigt, eine Ersatzgewinnerin oder einen Ersatzgewinner zu bestimmen. 

 



8. Bild- und Persönlichkeitsrechte 

Im Rahmen der Shootings erstellte Bilder dürfen ausschliesslich mit ausdrücklicher Zustimmung der jeweiligen 
Gewinnerin bzw. des jeweiligen Gewinners für Portfolio-, Marketing- und Kommunikationszwecke des Veranstalters und 
dem Kooperationspartners verwendet werden. 

Eine Veröffentlichung erfolgt nur nach vorheriger Zustimmung. 

9. Datenschutz 

Die im Rahmen der Verlosung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschliesslich zur Durchführung der 
Verlosung, zur Kontaktaufnahme mit den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie für damit verbundene administrative 
Zwecke verwendet. 

Die Daten werden nicht an Dritte verkauft oder für andere Zwecke weitergegeben, sofern keine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 

Es gelten die Bestimmungen des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG). 

10. Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wurden. 

Jegliche Haftung für technische Störungen, Datenverluste, Übertragungsfehler oder Ausfälle von 
Kommunikationssystemen wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

11. Ausschluss von der Teilnahme 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Personen bei Verdacht auf Manipulation, Missbrauch oder Verstoss gegen 
diese Teilnahmebedingungen von der Verlosung auszuschliessen. 

12. Änderungen und vorzeitige Beendigung 

Der Veranstalter behält sich vor, die Verlosung jederzeit aus wichtigen Gründen anzupassen, auszusetzen oder vorzeitig 
zu beenden, sofern die ordnungsgemässe Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann. 

13. Rechtsweg 

Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, soweit dies nach schweizerischem Recht zulässig ist. 

14. Anwendbares Recht 

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. 

Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters, soweit gesetzlich zulässig. 


